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Erwägungen

E. 1
Der von der Vorinstanz festgestellte Sachverhalt ist für das Bundesgericht grundsätzlich
verbindlich ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Diesbezüglich kann nur eine willkürliche
Sachverhaltsfeststellung gerügt werden, für welche das strenge Rügeprinzip gilt ( Art. 97
Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG ), was bedeutet, dass das Bundesgericht nur klar und
detailliert erhobene und belegte Rügen prüft, während es auf ungenügend substanziierte
Rügen und rein appellatorische Kritik am Sachverhalt nicht eintritt ( BGE 140 III 264 E. 2.3
S. 266; 141 IV 249 E. 1.3.1 S. 253). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur
vorgebracht werden, soweit erst der angefochtene Entscheid dazu Anlass gibt ( Art. 99 Abs.
1 BGG ). Dies gilt jedoch einzig für unechte Noven; echte sind im bundesgerichtlichen
Verfahren von vornherein ausgeschlossen ( BGE 139 III 120 E. 3.1.2 S. 123; 143 V 19 E.
1.2 S. 23; 144 V 35 E. 5.2.4 S. 39).

In rechtlicher Hinsicht hat die Beschwerde eine Begründung zu enthalten, in welcher in
gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art.
42 Abs. 2 BGG ), was eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Begründung
erfordert ( BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 142 III 364 E. 2.4 S. 368). Auch in rechtlicher
Hinsicht sind neue, d.h. erstmals vor Bundesgericht gemachte Vorbringen unzulässig, weil
der Instanzenzug nicht nur formell zu durchlaufen, sondern auch materiell auszuschöpfen
ist (Art. 75 Abs. 1 und 99 Abs. 1 BGG; BGE 143 III 290 E. 1.1 S. 292 f.).

E. 2
Die Beschwerde erschöpft sich in einer neuen, erstmals vor Bundesgericht vorgetragenen
Tatsachenbehauptung, und zwar bringen die Beschwerdeführerinnen vor, sie seien
Untermieter von H.________ (mit welcher sie einen Mietvertrag geschlossen hatten, als sie
selbst noch Eigentümer der Liegenschaft waren) geworden und gestützt darauf würden sie
nunmehr auch nach deren Auszug immer noch in der Liegenschaft wohnen; dabei sei auch
der humanitäre Aspekt zu berücksichtigen.

Diese Sachverhaltsbehauptung wird erstmals im bundesgerichtlichen Verfahren
vorgetragen und ist somit unzulässig (vgl. E. 1). Im kantonalen Beschwerdeverfahren haben
die Beschwerdeführerinnen einzig das Mietverhältnis von H.________ thematisiert und das
Kantonsgericht hat dazu erwogen, dass sie daraus nichts für sich selbst ableiten könnten.
Bei der Versteigerung sei es auf die ersteigernden Beschwerdegegner übergegangen, in der
Folge von diesen ordnungsgemäss gekündigt worden und nach einer Mieterstreckung bis
September 2019 sei H.________ ausgezogen.

E. 3
Ist die Beschwerde ausschliesslich mit einem unzulässigen Vorbringen begründet, erweist
sie sich als offensichtlich nicht hinreichend begründet, weshalb auf sie im vereinfachten



Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG nicht einzutreten ist.

E. 4
Mit dem sofortigen Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung
gegenstandslos.

E. 5
Wie die vorstehenden Erwägungen zeigen, konnte der Beschwerde von Anfang an kein
Erfolg beschieden sein, weshalb es an den materiellen Voraussetzungen der unentgeltlichen
Rechtspflege fehlt ( Art. 64 Abs. 1 BGG ) und das entsprechende Gesuch abzuweisen ist.

E. 6
Die Gerichtskosten sind den Beschwerdeführerinnen unter solidarischer Haftbarkeit
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 und 5 BGG ).
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